
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Bekanntmachung Öffentliche Ausschreibung gemäß § 12 VOB/A 

-Öffentliche Ausschreibung gemäß VOB/A- 

 

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabe-
stelle) 

Name: 
 

Straße: 

PLZ, Ort: 

Telefon: 

Telefax: 

 E-Mail: 

 Internet: 

 

Stadt Geldern, Der Bürgermeister 

Bereich Tiefbau 

Issumer Tor 36 

47608 Geldern 

02831 398-313 

02831 398-130 

anja.stangenberg@geldern.de 
www.geldern.de 

b) Vergabeverfahren Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A 

c) Art des Auftrages Verkehrsanlagen 

d) Ort der Ausführung 47608 Geldern      

e) Art und Umfang der Leistung,  
allgemeine Merkmale der baulichen An-
lage 

2 Haltestellen werden im Stadtgebiet Geldern 
barrierefrei umgebaut. 

f) Aufteilung in Lose nein 

Angebote sind möglich nur für ein Los 

Art und Umfang der einzelnen Lose  

g) Erbringen von Planungsleistungen 

Zweck der baulichen Anlagen 

Zweck der Bauleistung 

Nein 

Haltestellen 

Barrierefreier Ausbau 

h) Ausführungsfrist 6 Wochen 

i) Anforderung der Vergabeunterlagen 

Anforderung ab 

bei 

 

Montag, 19.02.2024 

Stadt Geldern, Der Bürgermeister 
Bereich Tiefbau 

Frau Stangenberg 02831/398313 

anja.stangenberg@geldern.de 
Issumer Tor 36, 47608 Geldern 

j) Entgelt für Vergabeunterlagen 

Höhe des Entgeltes: 

 Zahlungsweise: 

        Empfänger: 

        Kontonummer: 

        BLZ, Geldinstitut: 

        Verwendungszweck: 

 

15,00 

Scheck / Bar / Banküberweisung 

Stadt Geldern, Der Bürgermeister 

323114306 

32050000, Sparkasse Krefeld 



 

        IBAN: 

        BIC-Code: 

D13 Ausschreibung Haltestellenbaupro-
gramm 2023 

DE71320500000323114306 

SPKRDE33XXX 

 

Die Vergabeunterlagen können nur versendet 
werden, wenn 

 auf der Überweisung der Verwendungszweck 
angegeben wurde, 

 gleichzeitig mit der Überweisung die Vergabe-
unterlagen per Brief oder Mail (unter Angabe 
Ihrer vollständigen Firmenadresse) bei der in 
Abschnitt i) genannten Stelle angefordert wur-
den, 

 das Entgelt auf dem Konto des Empfängers 
eingegangen ist. 

Barzahlungen können nur in der Zeit von 8.30 Uhr 
bis 12.30 Uhr in der Stadtkasse der Stadt Geldern 
vorgenommen werden. 
Die Vergabeunterlagen können bei der unter i) 
genannten Stelle von montags bis donnerstags in 
der Zeit von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr sowie von 
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und freitags von 8.30 Uhr 
bis 12.30 Uhr abgeholt bzw. postalisch  angefor-
dert werden. 

Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet.  

k) Ablauf der Frist für die Einreichung der 
Angebote 

Die Angebote können bis Donnerstag, 
11.04.2024, 11:00 Uhr eingereicht werden. 

l) Anschrift, an die die Angebote zu rich-
ten sind 

Stadt Geldern, Der Bürgermeister 
Bereich Tiefbau, Zimmer 342 
Issumer Tor 36, 47608 Geldern 

m) Sprache, in der die Angebote abgefasst 
sein müssen 

Die Angebote sind in deutscher Sprache abzu-
fassen. 

n) Personen, die bei der Eröffnung der An-
gebote anwesend sein dürfen 

Bieter und ihre Bevollmächtigten 

o) Datum, Uhrzeit und Ort der Eröffnung 
der Angebote 

Datum:  Donnerstag, 11.04.2024 

Uhrzeit:  11 Uhr 

Ort:  Stadtverwaltung Geldern 
 Abgabe in Raum 133 oder an  
                 der Infotheke 
 Issumer Tor 36 
 47608 Geldern 

p) gegebenenfalls geforderte Sicherheiten nach Erfordernis: 

Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 % der 
Auftragssumme 

Bürgschaft für Mängelansprüche in Höhe von 3 % 
der Abrechnungssumme 



 

q) Zahlungsbedingungen gemäß § 16 VOB/B 

r) Rechtsformen zugelassener Bieterge-
meinschaften 

Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtig-
tem Vertreter. 

s) verlangte Nachweise für die Beurteilung 
der Eignung des Bieters 

Der Bieter und mögliche Nachunternehmer hat 
auf Verlangen der Vergabestelle zum Nachweis 
seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuver-
lässigkeit  folgende Angaben zu machen: 

- gemäß § 6a VOB/A; 
- Bescheinigung in Steuersachen 

Die Anforderung von weiteren Nachweisen und 
Eignungsnachweisen für den Bieter und mögliche 
Nachunternehmer im Rahmen der Ausschreibun-
gen bleiben vorbehalten. 
 

t) Ablauf der Bindefrist Die Bindefrist endet am 10.05.2024. 

u) Nebenangebote 

 

nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zuge-
lassen 

v) Hauptangebote Die Abgabe von mehreren Hauptangeboten wird 
nicht zugelassen. 

w) Zuschlagskriterien für die Wertung der 
Haupt-und ggf. Nebenangebote 

Zuschlagskriterium Preis 

x) sonstige Angaben, insbesondere die 
Stelle, an die sich der Bewerber oder 
Bieter zur Nachprüfung behaupteter Ver-
stöße gegen Vergabebestimmungen 
wenden kann 

Nachprüfungsstelle gemäß § 21 VOB/A ist der: 

Landrat Kreis Kleve 
Nassauer Allee 15-23 
47533 Kleve 

 
Geldern, 06.02.2024 Der Bürgermeister 
 


